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Arbeitsgesetz
Von Hans Schäppi

wohin?
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Unter Berufung auf den am 14.

Juni 1981 vom Volk angenom-
menen Verfassungsartikel über
die Gleichberechtigung von
Mann und Frau hat der
Bundesrat eine Teilrevision des

Arbeitsgesetzes in die Wege ge-
leitet. Unter diesem Gesichts-

punkt soll insbesondere der
Sonderschutz der Frauen über-

prüft werden. Gleichzeitig wur-
de vor allem von Seiten der

Arbeitgeber und des B1GA-
Direktors Klaus Hug der Ruf
nach Flexibilisierung der Ar-
beits- und Ruhezeit-Vorschrif-
ten des Arbeitsgesetzes laut,
wozu es auch eine Anzahl
parlamentarische Vorstösse gibt
(Motion Meylan, gleichlauten-
de Motion der Liberalen
Fraktion, Postulat Allenspach,
Postulat Monika Weber; vgl.
Dokumente hinten). Von Seiten

der Gewerkschaften liegen
sodann parlamentarische Vor-
stösse zu einer Verstärkung des

Arbeitnehmerinnenschutzes
vor (Motion Reimann, Postulat
Renschier). Diese drei Aspekte
bildeten die Grundlage der

Arbeit einer Arbeitsgruppe,
welche zwischen 1985 und 1988
einen Entwurf für eine Revision
der Sonderschutzbestimmun-

gen für Frauen und der Arbeits-
und Ruhezeitvorschriften ausar-
beitete. Dieser Entwurf wurde
im Jahre 1988 an mehreren

Sitzungen von der Eidgenös-

* Ziel des vorliegenden Artikels ist

es, aus gewerkschaftlicher Sicht Ge-
Sichtspunkte zur Beurteilung von
zentralen Revisionspunkten zu
liefern, zum Problem des Frauen-
Schutzes, insbesondere zum Nacht-
arbeitsverbot für Frauen und der

Regelung der Abgeltung der Ge-

samtarbeitsverträge. Natürlich spie-
len in der Arbeitsgesetzrevision
auch andere Fragen eine wichtige
Rolle, so etwa die Frage der Hoch-
starbeitszeiten, der Sonntagsarbeit
und der Überzeiten, die ebenfalls
einer gründlichen Diskussion be-
dürfen. Der Artikel beschränkt sich
aber auf die beiden Fragen, bei
denen die grössten Einbrüche in den

bisherigen Arbeitnehmerschutz zu
befürchten sind.

sischen Arbeitskommission
durchberaten, in welcher Ar-
beitnehmerlnnen, Arbeitgeber,
Frauenorganisationen und die

sogenannte «Wissenschaft»
vertreten sind. In wichtigen
Punkten, konnten innerhalb der
Kommission kein Konsens
gefunden werden. Seit Beginn
von 1989 liegt nun der Ball beim
Bundesrat, der den Revisions-
entwurf in die Vernehmlassung
geben soll. Der Zeitpunkt des

Vernehmlassungsbeginns wur-
de immer wieder hinausgescho-
ben, und zum Zeitpunkt, in wel-
chem der vorliegende Artikel
verfasst worden ist, ist dieser
Termin immer noch unklar. In
diesem Artikel kann deshalb
nichtzum Vernehmlassungsent-
wurf im einzelnen Stellung
genommen werden
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Die wichtigste Zielsetzung der
Gesetzesrevision ist es, den Son-
derschutz für Frauen auf dem

Hintergrund von Art. 4, Abs. 2
der Bundesverfassung (Gleich-
Stellung von Mann und Frau) zu
überprüfen. Die Lösungen, die
sich in dieser Frage abzeichnen,
müssen aus gewerkschaftlicher
Sicht als problematisch und

fragwürdig angesehen werden.
Sie bestehen vor allem darin,
dass unter dem Vorwand einer
formellen rechtlichen Gleich-
Stellung der Frauen an verschie-
denen Orten Schutzvorschriften
für Frauen abgebaut und

denjenigen der Männer ange-
passt werden. Dies betrifft zum
Beispiel die tägliche Ruhezeit

von Frauen, die Schutzvor-
Schriften für Frauen, die einen
Haushalt und Familienangehö-
rige besorgen, und nicht zuletzt
auch die Lockerung beziehungs-
weise geschlechtsneutrale For-
mulierung des Nachtarbeits-
und Sonntagsarbeitsverbot für
Frauen.
Grundsätzlich sollten wir als

Gewerkschaften daran festhal-
ten, dass der Arbeitsschutz nicht

eine abstrakte Rechtsnorm
präzisieren muss, sondern dass

er sich an der gesellschaftlichen
Wirklichkeit orientieren muss.
Der Arbeitsschutz soll die
Gesundheit der Arbeitnehme-
rinnen schützen, er soll physi-
sehe und psychische Schädigun-
gen verhindern. Die gesell-
schaftliche Wirklichkeit, die

zum Erlass von speziellen
Schutzbestimmungen für Frau-
en geführt hat, hat sich aber nicht
grundsätzlich geändert. Es sind
nach wie vor Frauen, die wegen
Haushalts- und Familienpflich-
ten doppelt und dreifach belastet
sind. Es sind die Frauen, die im
Normalfall weniger qualifiziert
sind, die für weniger Lohn
arbeiten und die den Zwängen
und Härten des Arbeitsmarktes
besonders ausgesetzt sind. Be-

züglich der Stellung der Frau

am Arbeitsmarkt besteht bei
uns ein Regelungsdefizit, und
nicht etwa das Gegenteil. Es

gibt durchaus gesetzgeberische
Möglichkeiten, wie die vielfälti-
gen Benachteiligungen und Dis-
kriminierung der Frauen am Ar-
beitsmarkt vermindert und be-

seitigt werden könnten. Der
Entwurf der Teilrevision des Ar-
beitsgesetzes wird daraufhin zu
überprüfen und zu beurteilen
sein, wieweit er solche Rege-
lungsvorschläge enthält. Zu be-
fürchten ist allerdings, dass dazu
keine Ansätze enthalten sind,
sondern dass die Gleichstellung
der Frau einzig durch den Abbau
von Sondervorschriften reali-
siert werden soll.
Die ersatzlose Aufhebung
der Sonderschutzvorschriften
bringt aber eine massive Ver-
schlechterung der Situation der
Frauen, solange sich an den tat-
sächlichen Bedingungen der
Frauenarbeit nichts verändert
hat. Mit dem Abbau von Sonder-

Schutzbestimmungen wird sich
die Frauenarbeit noch stärker in
Sektoren mit schlechten Ar-
beitsbedingungen verschieben.
Ebenso wird der ersatzlose
Abbau von Sondervorschriften
zu einer Zunahme der Gefähr-
dung der Gesundheit der Frauen,
der Familien und der Kinder
führen. Er wird die Diskriminie-
rung der Frau verschärfen, statt
im Sinn von Art. 4 der BV eine

Gleichstellung der Frauen zu
verwirklichen.
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Dies wird besonders deutlich bei
der Problematik des Nachtar-
beitsverbots für Frauen. Hier
wird von Seiten des BIGA die

Einführung des Begriffs der Ar-
beitnehmerlnnen mit Familien-
pflichten vorgeschlagen. Wenn
dabei die Gleichstellung ver-
wirklicht werden soll, so müssen
dabei beide Elternteile gemeint
sein. Dies ist in der Theorie zwar
schön, in der Wirklichkeit aber
nicht praktikabel und er-
wünscht, da dann Nachtarbeit
vor allem von jüngeren und
älteren Leuten geleistet werden
müsste, die diese nachgewiese-
nermassen schlechter vertragen.
Der klassische Schichtarbeiter
im industriellen Bereich ist der
verheiratete Mann im Alter, wo
er Kinder hat. Da auch das

BIGA nicht um die gesellschaft-
liehen Realitäten herumkommt,
schlägt es die völlig unhaltbare

Lösung vor, dass nur an einen
Elternteil gedacht wird, wobei in
der Verordnung die Vermutung
ausgesprochen werden soll, dass

dies in der Regel die Frau sei.

Damit wird das Nachtarbeits-
verbot für Frauen im industriel-
len Bereich auf Frauen mit Kin-
dem beschränkt. In der Praxis
heisst dies nicht nur, dass zum
Beispiel die Textilindustrie und

gewisse Bereiche der Metallin-
dustrie (Chipsherstellung) zu
reinen Frauenghettos werden, in
denen sich die Löhne und Ar-
beitsbedingungen noch ver-
schlechtem werden. Es heisst
auch, dass Frauen, welche
Kinder gebären, mit der Kündi-
gung zu rechnen haben. Das

dürfte etwa das sein, was BIGA-
Direktor Hug unter der Gleich-
Stellung von Männern und
Frauen versteht. Was unter dem
Titel der Gleichberechtigung
angetreten ist, wird sich als

Verschärfung der Diskriminie-
rung und Schlechterstellung der
Frauen erweisen und als ein
wirksames Mittel, noch mehr
Profit aus den Frauen herauszu-

pressen. Es dürfte klar sein, dass
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Vorschläge in einer Arbeitsge-
setzesrevision, die in diese

Richtung gehen, von den
Gewerkschaften aufs entschie-
denste bekämpft werden müs-
sen.
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Eine weitere Idee, welche in der

Arbeitsgesetzesrevision eine
Rolle spielt und welche dem Ruf
der Unternehmer nach Flexibili-
sierung Rechnung tragen soll, ist

folgende: Im Arbeitsgesetz soll
eine Bestimmung verankert
werden, welche eine Abgeltung
arbeitsgesetzlicher Vorschriften
und Bestimmungen durch

«gleichwertige» gesamtarbeits-
vertragliche Regelungen er-
möglichen soll. Diese Idee ist
keineswegs neu. Sie ist schon in
den dreissiger Jahren eifrig
diskutiert worden, als auch bei

uns unter deutschem Einfluss
korporatistische und undemo-
kratische Vorstellungen üppig
wucherten. Neu aufgewärmt
wurde diese Idee im Zusammen-
hang mit der Vereinbarung in
der ETA Marin (vgl. DISKUS-
SION Nr. 1) durch zwei
gleichlautende Motionen von
Meylan (SP-Ständerat) und der
Liberalen Fraktion. Diese Mo-
tionen zielen auf einen solchen

Abgeltungsartikel im Arbeits-
gesetz, und von da ist die Idee in
die Teilrevision eingeflossen.
Ein solcher Abgeltungs- und
Ausnahmeartikel ist sicher für
die Gewerkschaften aus sehr

grundsätzlichen Gründen nicht
akzeptabel. Aufgabe des Ar-
beitsschutzrechtes ist es, die im
öffentlichen Interesse erforder-
liehen Mindestbestimmungen
zum Schutz der Arbeit festzule-

gen. Dabei handelt es sich um
Bestimmungen über die Ge-

sundheitsvorsorge, über Ar-
beits- und Ruhezeiten, über den

Sonderschutz weiblicher und ju-
gendlicher Arbeitnehmerinnen

- Regelungen, welche den

Schutz der Gesundheit der Ar-
beitnehmerlnnen und ihrer
Familien beinhalten. Es handelt
sich dabei mit Recht um
öffentlich-rechtliche Bestim-

mungen, die im öffentlichen

Interesse liegen, weil die

Konsequenzen der gesundheitli-
chen Gefährdung (Gesundheits-
kosten) oder sozial negative
Auswirkungen (Sozialversor-
gung) durch die Gesellschaft
übernommen werden müssen.
Ganz abgesehen davon, dass der
Staat auch für die Gesundheit
und das soziale Wohlergehen
der Bürgerinnen ganz allgemein
die Verantwortung trägt (oder

tragen sollte). Arbeitsschutzbe-
Stimmungen müssen deshalb
auch von Amtes wegen durchge-
setzt werden mit den Mitteln der

Verwaltung, der Polizei oder
notfalls des Strafrechts. Der
Arbeitsschutz erreicht seinen

Zweck ja nur, wenn der Staat die

Einhaltung der Vorschriften
kontrolliert und den Vollzug
wenn nötig erzwingt. Mit einem

Abgeltungsartikel würden des-

halb staatlich sanktionierte und
demokratisch legitimierte Nor-
men korporatistisch aufge-
weicht und ausgehöhlt.
Aus gewerkschaftlicher Sicht
haben die Gesamtarbeitsverträ-

ge ihre ganz spezifische Aufga-
be und auch ihre wichtige
Bedeutung. Sie haben aber auch

ihre Grenzen. Sie bieten über
ihren Geltungsbereich hinaus
keine Gewähr für eine Rechts-

gleichheit und sind deshalb nicht
geeignet, öffentlich-rechtliche
Mindestvorschriften zu erset-

zen.
Ebenso ist der Schutz besonders

gefährdeter Minderheiten eine

wichtige Funktion des Arbeits-
schutzrechts. Auch dieser Min-
derheitenschutz ist durch Ge-

samtarbeitsverträge nicht unbe-

dingt gewährleistet. Es ist dies

auch nicht primär das Ziel der

Gesamtarbeitsverträge, sondern
eben des öffentlichen Rechts.

Die Gesamtarbeitsverträge ha-
ben deshalb keine und bedürfen
auch keiner mit dem öffentli-
chen Recht vergleichbaren de-

mokratischen Legitimation.
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DieErfahrung lehrt auch, dass

das Hineinwachsen der Verbän-

de in öffentlich-rechtliche Auf-
gaben notwendigerweise auch

zur stärkeren Einwirkung des

Staates auf die Verbände und

zur Einschränkung der Ver-
tragsfreiheit führt. Solange die
Verbände keine öffentlich-
rechtlichen Funktionen an sich
ziehen, kann der Staat auch dar-
auf verzichten, die Tätigkeit der
Verbände und die Gesamtar-

beitsverträge gesetzlichen Vor-
Schriften zu unterwerfen oder zu
kontrollieren. Bei genauerem
Zusehen müssten so nicht nur
die Gewerkschaften, sondern
auch die Arbeitgeberverbände
bezüglich eines solchen Ab-
geltungsartikels Bedenken ha-

ben. Dass sie aber entgegen
ihren sonstigen ordungspoliti-
sehen Vorstellungen hier ein

grosses Interesse an staatlich
administrierten, komplizierten
und bürokratischen Verfahren
haben, zeigt, dass sie sich über
einen solchen Ausnahmeartikel
massive Einbrüche ins geltende
Arbeitsschutzrecht versprechen.
Wir als Gewerkschaften sollten
aber aus prinzipiellen Gründen

gegen einen solchen Abgel-
tungsartikel Stellung nehmen.
Und dies nicht nur wegen der
Gefahren für die Vertrags- und

Verbandsautonomie, sondern
weil wir nicht bereit sein dürfen,
die Gesundheit der Arbeitneh-
merlnnen und die Rechte von
Minderheiten korporativen In-
teressen zu opfern.
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notwendige Flexibilisierung»
verkauft.
Wir sollen uns aber nicht
täuschen lassen: Gerade in der

heutigen Situation grosser wirt-
schaftlicher Umstrukturierung
ist der traditionelle Arbeitneh-
merlnnen-Schutz höchst aktu-
eil. Die Wurzeln der Arbeiterin-
nenbewegung liegen im Kampf
gegen die totale Verfügbarkeit
der Arbeit im Dienste des

Kapitals. Wenn wir als Gewerk-
schafterinnen und Gewerk-
schafter heute gegen die

Aufhebung des Nachtarbeits-
Verbotes für Frauen, gegen
Ausnahmeartikel im Arbeitsge-
setz, gegen die generelle
Durchsetzung der Sonntagsar-
beit wehren, so sind wir nicht
traditionell sondern radikal:
Weil wir einen Kampf um den

Arbeitsschutz weiterführen, der

an die Wurzeln der Gewerk-
Schaftsbewegung zurückgeht.

Zweck des Arbeitsgesetzes ist
es, dass sich die wirtschaftlichen
Ansprüche der Unternehmer
gegenüber den Bedürfnissen der
arbeitenden Menschen nicht
rücksichtslos durchsetzen, gera-
de auch in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten und in der
Phase der Restrukturierung. Es

ist deshalb nicht erstaunlich,
dass die Unternehmer dabei

.geschickt als «Gleichstellung
der Frau» und als «zeitgemässe,
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